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Erfrischungsgetränke  wafg aktuell
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eplante Änderungen zum LFGB

in Gesetzentwurf des Bundesernährungsministeriums adressiert neben notwendigen Anpassungen an 
ie neue EU-Kontrollverordnung weitere Themen.
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> Das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 
BMEL) hat den Entwurf eines Ände-
ungsgesetzes zum Lebensmittel- 
nd Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 
orgelegt. Im Mittelpunkt steht die 
U-rechtlich gebotene Anpassung 
es nationalen Rechts im Bereich 

Lebensmittelkontrolle und Über-
achung – diese müssen in Einklang 
it den Vorgaben aus der Kontroll-
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Verordnung (EU) 2017/625 gebracht 
werden. Geplant ist zudem eine Än-
derung mit Blick auf neue Vorgaben 
zur Umsetzung von Produktrück-
rufen. Behörden sollen hier ins-
besondere zukünftig anordnen kön-
nen, dass Unternehmen ihre Infor-
mationen zur Rückverfolgbarkeit so 
vorzuhalten haben, dass relevante 
Daten in einer „bestimmten Form“ 
und innerhalb einer „bestimmten 
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Frist“ an die Behörde übermittelt 
werden können. Dies ist grundsätz-
lich nachvollziehbar für solche Fälle, 
in denen – wie etwa im Zusammen-
hang der Vorgänge, die sich mit dem 
Namen „Wilke“ verbinden – ein Un-
ternehmen seine Systeme nicht ent-
sprechend den Vorgaben aus Art. 18 
der Basis-Verordnung (EU) Nr. 
178/2002 führt. Auch die Unterneh-
men der Lebensmittelwirtschaft ha-
ben selbst ein Interesse daran, dass – 
gegebenenfalls bereits im Vorgriff 
auf eine potentielle Krisensituation – 
diese EU-rechtlich definierten Vor-
gaben effektiv durchgesetzt werden. 
Es wäre aber nicht zielführend, wenn 
die nationale Regelung im Wider-
spruch bzw. Spannungsfeld zur Ba-
sis-Verordnung steht. Insofern ist 
hier auf eine EU-rechtskonforme 
Ausgestaltung zu achten. Dies gilt 
auch für die Überlegung, die erst 
jüngst vom Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) aufgehobene nationale 
Regelung zu den sogenannten den 
Lebensmittelzusatzstoffen „gleich-
gestellten Stoffen“ nun quasi durch 
die Hintertür wieder über eine Ver-
ordnungsermächtigung wiederzube-
leben. Dieser Ansatz überzeugt nicht.
ie Stellung-
ahme des 
ebensmittel -
erbandes 
eutschland ist 
nter  
ww.lebensmittel
erband.de/de/ver
and/positionen 
brufbar.
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LFGB-
npassung: 
Ja, aber ...
ie Anpassung des LFGB an 
ie EU-Vorgaben zur Amtli-
hen Lebensmittelkontrolle 

n der EU-Kontrollverord-
ung ist alternativlos. Wich-
ig ist: Diese EU-Vorgaben 
nthalten zahlreiche Instru-
ente, um sowohl die per-

onelle wie auch die finan -
ielle Ausstattung der 
mtlichen Überwachung zu 
erbessern. Und das ist rich-
tig. Und (wie leider die 
jüngsten Vorgänge erneut 
zeigen) auch wichtig. Denn 
unstreitig ist: Lebensmittel-
sicherheit ist nicht ver-
handelbar. Die Wirtschaft 
hat kein Interesse, „schwar-
ze Schafe“ zu behüten.
Differenzierter zu bewerten 
sind jedoch die „hinzuge -
packten“ Vorgaben, die quasi 
als natio nale Alleingänge die 
ereiche Rückverfolgbarkeit 
nd „gleichgestellte Stoffe“ 
etreffen.
ier bedarf es einer doppel-

en Überlegung: Sind diese 
it geltendem EU-Recht ver-

inbar – und ist die konkrete 
msetzung zielführend? 
ierzu besteht, wie die 
tellungnahme des Lebens-
ittelverbands verdeutlicht, 

och Diskussionsbedarf.
r. Detlef Groß, wafg-
auptgeschäftsführer, 
gross@wafg.de



 
Bundesrat disku-
tiert Ausweitung 
der Pfandpflicht

Hessen möchte alle als Einweg vertriebenen 
Getränkedosen und PET-Flaschen mit Pfand 
belegen – also eine Abgrenzung nach 
Material statt Inhalt.
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>> Der Bundesrat hat auf Initiative 
des Landes Hessen aktuell über eine 
Entschließung „zur Ausweitung der 
Pfandpflicht auf alle Getränkedosen 
und Einweg-Kunststoffflaschen“ be-
raten. Die wafg begrüßt diesen Vor-
schlag ausdrücklich für die durch sie 
vertretenen Produktbereiche. Denn 
eine zukünftige Einordnung nach 
Verpackungsmaterialien ist stimmi-
ger und nachvollziehbarer als die bis-
her mit Blick auf bestimmte Geträn-
kekategorien doch ziemlich willkür-
liche Abgrenzung. Diese fördert bis-
lang umweltpolitisch wie wett-
bewerblich fragwürdige Bestrebun-
Zahlen und Daten – Gebinde
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gen einzelner Hersteller, durch das 
Ausnutzen von (so eher nicht ge-
dachten) „Schlupflöchern“ die 
pfandfreie Abgabe ihrer Produkte zu 
erreichen. 
Zudem gilt es, die Ausweitung der 
Pfandpflicht sinnvoll als konsequen-
ten Beitrag zur weiteren Stärkung 
bestehender Recycling-Kreisläufe zu 
nutzen. Daher ist bei der Umsetzung 
darauf zu achten, dass insbesondere 
mit Blick auf das Recycling von Poly-
ethylenterephthalat (PET) die hier 
bereits heute erreichte hohe Quali-
tät des Sekundär-Rohstoffs sicherge-
stellt bleibt.
arten bei AfG in Deutschland
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ehr Klarheit: 
ine sachge-
echte Anpas-
ung der Pfand - 
flichten kann 
azu beitragen, 
uch im Super-
arkt die Frage 

Pfand oder 
icht-Pfand“ 

infacher zu 
eantworten.
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Pfandpflicht 
im Fokus
Wenn einzelne Marktakteure 
für die pfandfreie Abgabe von 
Getränken Ausnahmerege -
lungen nutzen, die eigentlich 
auf ganz andere Produkte aus-
gerichtet sind, ist dies nicht im 
Sinne eines fairen Wettbe -
werbs. Der im Bundesrat dis-
kutierte Vorschlag zur 
Ausweitung der Pfandpflicht 
würde am Markt für ein-
deutigere Spielregeln sorgen. 
Wenn zukünftig alle PET-
Flaschen und Dosen im Ein-
weg-Pfandsystem einbezogen 
werden, fördert dies zudem 
nicht nur die Gleichheit im 
Wettbewerb, sondern vor 
allem die Kreislaufwirtschaft.
Denn das Pfandsystem funk-
tioniert und ist mit seinen 
umfassenden Rücklaufquoten 
wichtige Grundlage für die 
Nutzung wertvoller Rohstoffe. 
Wird bei der Umsetzung die 
bestehende hervorragende 
Materialqualität weiterhin ge -
währleistet, kann die Initia tive 
aus Hessen daher einen Beitrag 
zur weiteren Stärkung der 
bestehenden geschlossenen 
Recycling-Kreisläufe leisten.

Franz Wacker, 
Leiter Wirtschaft und Umwelt 
fwacker@wafg.de
ontakt

irtschaftsvereinigung 
 PET:

84,2 %

lkoholfreie Getränke e.V.

wafg)

werden bei AfG in 
Deutschland in Gebin-
elefon:  
 49 (0) 30 / 259258–0
-Mail:  
ail@wafg.de

nternet:  
ww.wafg.de
en aus PET 
bgefüllt – 
nd zwar als 
ehrweg 

12,6%) und  
inweg 
71,6%).
Glas: 

0,6 %

er Gebinde sind aus 
las – Mehrweg 
10,5%) domi-
iert hier deut-

ich, Glas- 
inweg ist bei 
fG insgesamt 
aum relevant 
0,1%).
 Karton und  Beutel:

 4,2 %

Karton sowie Standbo-
denpackung bzw. -beu-
tel sind pfandfrei und 
leiben für 
stille“ Pro-
ukte rele-
ante 
lternati-
en.
 Dose:

 1 %

ie Getränkedose 

rfreut sich beson-
ers bei bestimmten 
rodukten auch 
rößerer 
eliebtheit – 
nd ist  
ort markt-
räsenter.
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